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363 Satzung des Kommunalunternehmens Stadtent-
wasserungsbetriebe KéIn, Anstalt des 6ffentlichen
Rechts liber die Erhebung von Gebiihren fiir die
Entwasserung der Grundstiicke und den Anschluss
an die 6ffentliche Abwasseranlage sowie fiir die Ent-
sorgung von Schmutzwassergruben - Abwasserge-
biihrensatzung (AbwGebS) - vom 2. Dezember 2015

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Stadtent-
wasserungsbetriebe Koéln, Anstalt des offentlichen Rechts
(AS6R) hat in seiner Sitzung am 30.09.2015 aufgrund der §§ 2,
4,5, 6, 7, 12 und 20 des Kommunalabgabengesetzes fir das
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969
(GVNRW S. 712), der §§ 7, 77 und 114a der Gemeindeordnung
fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW
S. 666) und des § 65 des Wassergesetzes fir das Land Nord-
rhein-Westfalen (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926) in Verbindung mit der Sat-
zung fiir das Kommunalunternehmen Stadtentwéasserungsbe-
triebe Koln, AR der Stadt Kéln vom 5. November 2009 (Abl.
Stadt Kéln 2009, S.1174 ff.) und der Abwassersatzung des
Kommunalunternehmens Stadtentwé&sserungsbetriebe Kdlin,
ABR vom 3. Dezember 2010 (Abl. Stadt Kéln 2010, S. 1226
ff.) und der Schmutzwassergrubensatzung des Kommunal-
unternehmens Stadtentwéasserungsbetriebe Kdln, AGR vom
25. September 2001 (Abl. Stadt KoIn 2001, S. 465) — jeweils in
der geltenden Fassung — diese Satzung beschlossen.

Erster Abschnitt
Anwendungsbereich

§1

Gegenstand

(1) Das Kommunalunternehmen Stadtentwasserungsbetrie-
be KéIn, ASR erhebt Gebihren und Auslagen im Sinne der
§§ 5, 6 und 7 KAG NRW:

a) flr die Inanspruchnahme der &ffentlichen Abwasser-
anlage,

b) fir die Entsorgung der Schmutzwassergruben nach
der Schmutzwassergrubensatzung,

c) fir Abwasseruntersuchungen,

d) fir sonstige Leistungen,

e) fur die Ausstellung von Kanalanschlussscheinen.

(2) Die grundstlicksbezogenen Benutzungsgeblihren ruhen
gemaB § 6 Absatz 5 KAG NRW als offentliche Last auf
dem Grundstlck.

(3) Die Gebuhren ergeben sich aus den nachfolgenden Be-
stimmungen und dem dieser Satzung als Bestandteil bei-
gefligten Geblihrentarif.
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Zweiter Abschnitt
Gebuhren fur die Inanspruchnahme der 6ffentlichen
Abwasseranlage

§2

Bemessungsgrundlage

(1) Die Gebuhren bemessen sich unter Berlicksichtigung der

nachfolgenden Bestimmungen:

a) bei Schmutzwasser nach der von dem Grundstilick in
die ¢ffentliche Abwasseranlage unmittelbar oder mit-
telbar eingeleiteten Schmutzwassermenge,

b) bei Niederschlagswasser nach der bebauten oder
sonst befestigten Grundstiicksflache, von der Nieder-
schlagswasser in die 6ffentliche Abwasseranlage ge-
langen kann — nachfolgend angeschlossene Grund-
stiicksflache genannt —; als angeschlossen gelten
auch die befestigten Grundsticksflachen, von denen
Niederschlagswasser oberirdisch ohne Sammlung
Uber 6ffentliches oder privates StraBenland in die 6f-
fentliche Abwasseranlage gelangen kann,

c) beivon Transportfahrzeugen angeliefertem Schmutz-
wasser und Schlamm aus Sickerschachten,
Schlammféangen, gewerblichen Sammelbehaltern und
Chemietoiletten, nach der in die &ffentliche Abwas-
seranlage eingeleiteten Menge,

d) bei sonstigen Einleitungen nach der in die 6ffentliche
Abwasseranlage unmittelbar oder mittelbar eingelei-
teten Menge.

(2) Als Schmutzwassermenge im Sinne von Absatz 1 Buch-

stabe a) gilt unbeschadet der in Absatz 4 getroffenen Aus-

nahmeregelung:

a) die von den Wasserversorgungsunternehmen gelie-
ferte und in Rechnung gestellte Wassermenge,

b) in den Féllen des § 4 Absatz 6 Buchstabe c) die ein-
geleitete Menge sowie bei Einleitung durch Transport-
fahrzeuge in ein Klarwerk die angelieferte Menge,

c) die durch eine Gewasserbenutzung im Sinne von § 9
WHG dem Grundstlick zugeflihrte Wassermenge,

d) die dem Grundstiick sonst zugeflihrte Wassermenge,

e) die Brauchwassermenge aus Regenwassernutzungs-
anlagen.

(8) Als eingeleitete Menge im Sinne von Absatz 1 Buchstabe

c) gilt die an den Abwassereinleitungsstellen der Klarwer-
ke gemessene Menge.

(4) Von der Wassermenge nach Absatz 2 Buchstaben a), c)

und d) wird auf Antrag des Gebuhrenschuldners die Was-
sermenge abgesetzt, die nachweislich nicht in die 6ffent-
liche Abwasseranlage eingeleitet wurde. Der Nachweis ist
durch festinstallierte geeichte Wasserzéhler, ausnahms-
weise durch andere nachprufbare Unterlagen, zu fuhren.
Das Kommunalunternehmen Stadtentwasserungsbetrie-
be Koln, A6R kann hinsichtlich der Art und Umfang des
Nachweises zusétzliche Anforderungen stellen.

Zeigen Wasserzahler nicht oder offenbar nicht richtig an,
wird die abzugsfahige Wassermenge geschétzt. Solan-
ge und soweit noch keine Wasserzahler eingebaut sind,
entscheidet das Kommunalunternehmen Stadtentwésse-
rungsbetriebe Kdln, ASR nach pflichtgeméBem Ermessen,
ob und in welcher Héhe ein Abzug aufgrund eines ande-
ren priffahigen Nachweises vor Einbau eines Wasserzah-
lers gewahrt wird.

Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Ver-
anlagungsbescheides beim Kommunalunternehmen Stadt-
entwasserungsbetriebe Kdln, ASR schriftlich zu stellen.
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Der Gebihrenschuldner hat beim Kommunalunternehmen
Stadtentwasserungsbetrieben Kdin, AGR die in Absatz 2
Buchstaben c) und d) genannte Wassermenge jeweils bis
zum 31. Marz fir das abgelaufene Kalenderjahr anzuge-
ben. Fir Wassermengen gemaB Absatz 2 Buchstabe e)
gilt diese Regelung nur, soweit ausnahmsweise keine pau-
schale Veranlagung erfolgt.

Diese Menge ist durch festinstallierte geeichte Wasser-
messer, ausnahmsweise durch andere nachprifbare Un-
terlagen nachzuweisen.

Das Kommunalunternehmen Stadtentwasserungsbetrie-
be Kdéln, A6R kann hinsichtlich der Art des Umfanges des
Nachweises zusétzliche Anforderungen stellen.

Ferner hat der Gebuhrenschuldner dem Kommunalun-
ternehmen Stadtentwéasserungsbetriebe Kdln, ASR jeden
Neuzugang bzw. jede Anderung der GréBe der ange-
schlossenen Grundstlicksflache unverziiglich mitzuteilen.
Im Falle des Absatzes 2 Buchstabe d) gilt als Einleitungs-
menge die bei der Einleitung tatsachlich gemessene Men-
ge. Kann diese nicht gemessen werden, hat der Gebiih-
renschuldner sie durch nachprifbare Unterlagen nachzu-
weisen.

Soweit die Angaben nach Absatz 1 Buchstabe d) und
Absatz 5 nicht, nicht rechtzeitig oder nicht zutreffend ge-
macht werden, erfolgt eine Schatzung nach MaBgabe von
§ 12 KAG NRW in Verbindung mit § 162 der Abgabenord-
nung (AO 1977) in der jeweils zum Erlass dieser Satzung
glltigen Fassung.

§3

Berechnung

Die Berechnungseinheiten fur die Gebihren sind:

a) fir Schmutzwasser nach § 2 Absatz 1 Buchstabe a)
ein Kubikmeter (m?) der geblhrenpflichtigen Schmutz-
wassermenge,

b) fur Niederschlagswasser nach § 2 Absatz 1 Buch-
stabe b) ein Quadratmeter (m? der angeschlossenen
Grundstlicksflache,

c) flr Stoffe nach § 2 Absatz 1 Buchstabe c) ein Kubik-
meter (m?) der eingeleiteten Menge.

Veranlagungszeitraum ist:

a) im Falle von § 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) mit
Ausnahme von § 2 Absatz 2 Buchstabe b) das Ka-
lenderjahr. Tritt im Laufe des Kalenderjahres eine Ge-
biihrendnderung ein, gilt fir die Anderung als Veran-
lagungszeitraum die Zeit vom Inkrafttreten der neuen
Gebulhrensétze bis zum Ende des Kalenderjahres,

b) im Falle von § 2 Absatz 1 Buchstabe c) der Kalender-
monat,

c) im Falle von § 2 Absatz 2 Buchstabe b) das Kalender-
vierteljahr.

Fir die Berechnung der Gebihren gilt Folgendes:

a) Als Schmutzwassermenge gilt bei unbefristeten Ein-
leitungen die Wassermenge, die unter Berlcksichti-
gung der in § 2 Absatz 4 vorgesehenen Absetzung
fir das Kalenderjahr ermittelt wurde, das ein Jahr vor
Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraumes geen-
det hat (Schmutzwassereinleitungsjahr).

Im Falle des § 2 Absatz 2 Buchstabe a) gilt die Was-
sermenge als im Schmutzwassereinleitungsjahr fur
das Grundstlck geliefert, die von dem Wasserversor-
gungsunternehmen fir alle Abrechnungszeitrdume
festgestellt und berechnet wurde, deren Ende in den
Zeitraum von September des Schmutzwassereinlei-
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tungsjahr (2014) bis August des dem Veranlagungs-
zeitraum vorhergehenden Jahres (2015) fallt. Bei der
Berechnung von Wohnungswasserzéhlern gilt die am
Hauptwasserzahler ermittelte Wasserverbrauchs-
menge. Liegt den Abrechnungen nicht insgesamt
ein Zeitraum von zwdélf Monaten zugrunde, wird zur
Ermittlung der jéhrlichen Schmutzwassermenge die
Wassermenge auf einen Wert fir zwdlf Monate antei-
lig umgerechnet.

Liegt ausnahmsweise keine Abrechnung vor, wird die
jahrliche Schmutzwassermenge unter Beriicksichti-
gung des Absatzes 4 geschétzt.

Tritt im Laufe des Kalenderjahres eine Gebihrenan-
derung ein, gilt als Schmutzwassermenge fur jeden
Monat des Veranlagungszeitraumes nach Inkrafttre-
ten der neuen Gebuhrensatze 1/12 der vorermittelten
Schmutzwassermenge.

b) Als Grundstiicksflache wird die Flache angesetzt, die
zu Beginn des Kalenderjahres an die 6ffentliche Ab-
wasseranlage angeschlossen ist.

c) Bei Stoffen nach § 2 Absatz 1 Buchstabe c) und bei
Schmutzwasser nach § 2 Absatz 2 Buchstabe b) wird
die im Veranlagungszeitraum eingeleitete Menge zu-
grunde gelegt.

d) Bei Dachbegriinungen kann auf Antrag die Nieder-
schlagswassergebihr je nach Abflussbeiwert fiir die
jeweilige Flache in dem aus der nachstehenden Ta-
belle ersichtlichen Umfang gemindert werden. Der
Abflussbeiwert ist insbesondere durch die Bestati-
gung des Griindachherstellers nachzuweisen.

Abflussbeiwert Reduzierung der
Niederschlagswassergebihr um
0,1 90 %
0,2 80 %
0,3 70 %
0,4 60 %
0,5 50 %
0,6 40 %
0,7 30 %

4)

Bei der erstmaligen Einleitung von Schmutzwasser von ei-
nem Grundstlck in die 6ffentliche Abwasseranlage sowie
im Falle einer verdnderten Nutzung des Grundstlckes ge-
gentber dem Schmutzwassereinleitungsjahr wird die Jah-
resschmutzwassermenge nach MaBgabe von § 12 KAG
NRW in Verbindung mit § 162 AO (1977) geschatzt. § 2
Absétze 4 bis 6 gelten entsprechend.

Bei der erstmaligen Einleitung von Niederschlagswasser
oder bei Anderung der angeschlossenen Grundstiicks-
flache innerhalb des Kalenderjahres wird die angeschlos-
sene oder gednderte Grundstlicksflache vom Ersten des
folgenden Monats der Berechnung zugrunde gelegt. Fla-
chenreduzierungen werden vom Ersten des folgenden
Monats nach der schriftlichen Mitteilung berilicksichtigt.
Fir jeden Monat wird 1/12 der Jahresgeblhr erhoben.
Das gilt auch, wenn im Laufe des Kalenderjahres eine Ge-
bUhrenénderung eintritt.

Wird Niederschlagswasser Uber eine Regenwassernut-
zungsanlage nach Gebrauch in die 6ffentliche Kanalisati-
on eingeleitet, so ist die Brauchwassermenge entweder
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a) bei Privathaushalten mittels einer personen- und nut-
zungsabhangigen Pauschale zu berechnen, fir Toilet-
tenspullung 10 m? pro Person/Jahr; fir Waschmaschi-
ne 5 m3 pro Person/Jahr oder

b) auf Antrag des Gebuhrenpflichtigen Uber einen fest
installierten, geeichten Wasserzwischenzahler zu er-
fassen.

Die Brauchwasserzufiihrung ist dem Kommunalunter-

nehmen Stadtentwéasserungsbetriebe Kéln, AR, vor In-

betriebnahme einer Anlage anzuzeigen. Der Gebuhren-
schuldner hat dem Kommunalunternehmen Stadtentwas-
serungsbetriebe KéIn, ASR Anderungen der Personenzahl
und der Nutzung unverziglich mitzuteilen. Kann Nieder-
schlagswasser aus einer Regenwassernutzungsanlage
der 6ffentlichen Kanalisation (z.B. Uber einen NotUberlauf)
zugefuhrt werden, ist bei der Berechnung der Nieder-
schlagswassergebihr ein pauschaler Abzug von 50 % der
an die Regenwassernutzungsanlage angeschlossenen

Flachen in Ansatz zu bringen.

Bei Antrdgen auf Ausnahmegenehmigung nach der Ab-

wassersatzung fiir vorlUbergehende Einleitungen von

Schmutzwasser in die 6ffentliche Abwasseranlage werden

die Schmutzwassermengen anhand der vom Antragsteller

angegebenen Einleitungsdauer und einer auf Erfahrungs-
werten beruhenden durchschnittlichen Einleitungsmenge
geschéatzt:

a) Soweit nach diesen Erfahrungswerten oder tatsach-
lich nicht mehr als 5 m?® anfallen, wird die Gebuhr fir
die Abgeltung der Schmutzwassergebihren und den
Aufwand fur die Ausnahmegenehmigung pauschal
festgesetzt.

b) Soweit nach diesen Erfahrungen oder tatséchlich
nicht mehr als 30 m?3 anfallen, wird die Gebuhr flr die
Abgeltung der Schmutzwassergebihren und den Auf-
wand fur die Ausnahmegenehmigung pauschal fest-
gesetzt.

c) Bei Einleitungsmengen tUber 30 m3 wird fir die Be-
rechnung die nach der vom Antragsteller nachzuwei-
senden tatsachlichen Einleitungsmenge unter Abset-
zung der nach § 2 Absatz 4 mdglichen Absetzungen
zugrunde gelegt.

Bei Antragen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung
von der Abwassersatzung fir die voribergehende Einlei-
tung von Grundwasser und sonstigem Wasser in die 6f-
fentliche Abwasseranlage wird die Art der Ermittlung der
eingeleiteten Menge und der Zeitpunkt der Mitteilung Uber
die Menge mit der Ausnahmegenehmigung festgesetzt.

Die Gebuhr fir Ausnahmegenehmigungen wird pauschal

festgesetzt. Unberlhrt bleiben die Festsetzungen nach

§ 3 Absatz 7 a) und b).

§4
Gebuhrenschuld

Gebuhrenschuldner sind:

a) im Falle von § 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) die
Eigentiimer der Grundstiicke, von denen Abwasser in
die offentliche Abwasseranlage gelangt. Besteht ein
Erbbaurecht, ist der Erbbauberechtigte Geblhren-
schuldner. Ubt ein anderer als der Eigentiimer oder
der Erbbauberechtigte die tatsédchliche Herrschaft
Uber das Grundstlick in einer Weise aus, dass er den
Eigentiimer bzw. den Erbbauberechtigten im Regelfall
fur die gewdhnliche Nutzungsdauer von der Einwir-
kung auf das Grundstiick wirtschaftlich ausschlieBen
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kann, ist dieser Geblhrenschuldner (wirtschaftliches
Eigentum i. S. von § 39 AO 1977),

b) im Falle von § 2 Absatz 1 Buchstabe c) diejenigen, die
die Stoffe in die 6ffentliche Abwasseranlage einleiten,

c) im Falle von § 3 Absatz 7 und Absatz 8 diejenigen,
denen die voriibergehende Einleitung von Abwassern
nach der Abwassersatzung genehmigt wurde und

d) in allen anderen Féllen diejenigen, die die 6ffentliche
Abwasseranlage tatsdchlich nutzen oder genutzt ha-
ben.

Mehrere Gebuhrenschuldner sind Gesamtschuldner.
Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentu-
mer von Beginn des Monats an gebihrenpflichtig, der
dem Monat der Rechtsanderung folgt. Den Wechsel ha-
ben der bisherige und der neue Eigentimer unverztiglich
der Stadt KdIn — Kassen- und Steueramt — anzuzeigen und
entsprechend nachzuweisen.

Die Gebuhrenschuldner erhalten Uber die zu entrichtenden

Betrage einen Gebulhrenbescheid. Dieser wird im Falle von

§ 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) von der Stadt Kéln als

Verwaltungshelferin im Namen des Kommunalunterneh-

mens Stadtentwéasserungsbetriebe Koln, ASR gefertigt.

Dieser Bescheid kann mit dem stadtischen Grundbesitz-

abgabenbescheid verbunden werden. Das Kommunalun-

ternehmen Stadtentwasserungsbetriebe Koln, ASR ist be-
rechtigt, mit der Einziehung die Stadt K&In zu beauftragen.

Bei Wohnungseigentum koénnen die Geblhren einheitlich

fur alle Mitglieder der Gemeinschaft festgesetzt werden.

Der Gebtuhrenbescheid wird den Wohnungseigentimern

oder dem Verwalter, den die Wohnungseigentiimer nach

dem Wohnungseigentumsgesetz bestellt haben, bekannt
gegeben.

Das Gebuhrenschuldverhéltnis entsteht:

a) im Falle von § 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) mit
Ausnahme von § 2 Absatz 2 Buchstabe b) erstmalig
mit dem Ersten des Monats, der auf den Monat folgt,
in dem auf dem Grundstick anfallendes Schmutz-
und Niederschlagswasser in die 6ffentliche Abwas-
seranlage eingeleitet worden ist,

b) bei Stoffen nach § 2 Absatz 1 Buchstabe c) und bei
Schmutzwasser nach § 2 Absatz 2 Buchstabe b) mit
der Einleitung in die &ffentliche Abwasseranlage,

c) im Falle von voribergehenden Einleitungen gemai
§ 3 Absatz 7 mit der Antragstellung.

Im Falle von § 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) erlischt

das Gebuhrenschuldnerverhéltnis mit dem Ende des Mo-

nats, in dem die Einleitung in die 6ffentliche Abwasseran-
lage geendet hat. Entstandene Gebiihrenanspriiche blei-
ben hiervon unbertihrt.

Als Grundstlck sind unabhéngig von der Eintragung im

Liegenschaftskataster, Grundbuch und Schiffsregister

und ohne Ricksicht auf die Grundstticksbezeichnung an-

zusehen:

a) jeder zusammenhangende Grundbesitz, der eine
selbstandige wirtschaftliche Einheit bildet, insbeson-
dere dann, wenn ihm eine Hausnummer zugeteilt ist,

b) alle StraBen, Wege und Platze, die dem o&ffentlichen
Verkehr gewidmet sind oder ihm ohne Widmung die-
nen,

c) Gaststattenschiffe, Hotelschiffe, Wohnschiffe und an-
dere schwimmende Einheiten, die entsprechend der
Abwassersatzung Schmutzwasser in die offentliche
Abwasseranlage einleiten.

Ausgegeben am 16. Dezember 2015
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§5

Félligkeit und Vorauszahlung

Die Geblhren werden fallig:

a) im Falle von § 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) mit
Ausnahme von § 2 Absatz 2 Buchstabe b) fiir ein Ka-
lenderjahr am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und
15. November zu je gleichen Teilbetragen. Ist der Ge-
bUhrenbescheid noch nicht bekannt gegeben, hat der
Gebuhrenschuldner zu den vorgenannten Falligkeits-
tagen in Hohe der zuletzt festgesetzten Teilbetrage
unaufgefordert Vorauszahlung zu leisten. Tritt im Lau-
fe des Kalenderjahres eine Geblhrenanderung ein,
gelten fur Félligkeit und Vorauszahlung die auf dem
Gebuhrenbescheid angegebenen Termine,

b) im Falle von § 2 Absatz 1 Buchstabe c) und § 2 Absatz
2 Buchstabe b) mit dem im Gebiihrenbescheid ange-
gebenen Zeitpunkt,

c) im Falle von § 3 Absatz 7 mit dem im Bescheid ange-
gebenen Zeitpunkt.

Hat der Gebuhrenschuldner gemaB § 28 Absatz 3 Grund-
steuergesetz die Grundsteuer am 1. Juli in einem Jahres-
betrag zu entrichten, sind abweichend von Absatz 1 auch
die Geblhren zu diesem Zeitpunkt in einer Summe zu
zahlen.
Wird von einem Grundstick im Laufe des Kalenderjah-
res erstmals Abwasser in die 6ffentliche Abwasseranlage
eingeleitet, gilt Absatz 1 mit der MaBgabe, dass die fiir
die Zeit zwischen erstmaliger Einleitung und Bekanntga-
be des Geblhrenbescheides geschuldete Gebiihr in einer
Summe einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides
zu zahlen ist.
Im Falle des Absatzes 2 wird die fUr den Rest des Jahres
zu zahlende Gebulhr einen Monat nach Bekanntgabe des
GebUhrenbescheides féllig, soweit der Geblhrenbescheid
nach dem 1. Juni bekannt gegeben wird.
Ist die nach Absatz 1 Buchstabe a) Satz 2 und geleistete
Vorauszahlung geringer als der nach dem Gebuhrenbe-
scheid flr den Vorauszahlungszeitraum geschuldete Be-
trag, ist der Unterschiedsbetrag innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe des Geblhrenbescheides zu entrich-
ten. Die Verpflichtung, riickstdndige Vorauszahlungen
schon frlher zu entrichten, bleibt unberihrt.
Ist die nach Absatz 1 Buchstabe a) Satz 2 geleistete Vo-
rauszahlung gréBer als der nach dem Gebiihrenbescheid
fiir den Vorauszahlungszeitraum geschuldete Betrag, wird
der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebuh-
renbescheides durch Aufrechnung oder Zurtickzahlung
ausgeglichen.

Die Absatze 4 und 5 gelten entsprechend, wenn und so-

weit der GebiUhrenbescheid nach Zahlung aufgehoben

oder gedndert wird.

Dritter Abschnitt
Gebuhren fir die Entsorgung von Schmutzwassergruben
nach der Schmutzwassergrubensatzung

§6

Bemessungsgrundlage

Die Gebilhren bemessen sich nach den an der Messvorrich-
tung des Fakalienfahrzeuges festgestellten Schmutzwasser-
mengen und Fakalschlammmengen (einschlieBlich des even-
tuell erforderlichen Wassers zur Verdinnung).
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§7

Berechnung

Die Berechnungseinheit fiir die Gebuhr ist ein Kubikmeter
(m?3) der gebuhrenpflichtigen Schmutzwassermenge und Fa-
kalschlammmenge.

§8
Gebuhrenschuld und Félligkeit

(1) Das Geblhrenschuldverhélinis entsteht mit der Inan-
spruchnahme der Entsorgung.

(2) Gebihrenschuldner sind die Anschlussberechtigten zum
Zeitpunkt der Entleerung.

(8) Mehrere Geblhrenschuldner sind Gesamtschuldner.

(4) Die Gebuhren werden féllig mit dem im Geblhrenbescheid
angegebenen Zeitpunkt.

Vierter Abschnitt
Abwasseruntersuchungsgeblhren

§9

Leistungen

Das Kommunalunternehmen Stadtentwasserungsbetriebe
KolIn, ASR fuhrt physikalische, chemische und biologische Un-
tersuchungen von Abwassern und Schldammen durch.

§10
Gebihrenschuld

(1) Gebihrenpflichtig sind alle vom Kommunalunternehmen
Stadtentwasserungsbetriebe Koln, ASR durchgeflihrten
Untersuchungen, soweit sie nicht in andere Gebihren ein-
kalkuliert sind.

Gebuhrenschuldner sind:

a) der Anschlussberechtigte,

b) im Falle des § 2 Absatz 1 Buchstabe c) diejenigen, die
die Stoffe in die &ffentliche Abwasseranlage einleiten
bzw. eingeleitet haben,

c) im Falle des § 3 Absatz 7 diejenigen, denen die vori-
bergehende Einleitung von Abwassern nach der Ab-
wassersatzung genehmigt wurde,

d) in allen anderen Fallen diejenigen, die die 6ffentliche
Abwasseranlage tatsdchlich nutzen oder genutzt ha-
ben.

(2) Im Ubrigen ist Gebiihrenschuldner, wer die Abwasserun-
tersuchung selbst oder durch Dritte, deren Handeln ihm
zuzurechnen ist, beantragt hat.

(8) Fur mehrere Abwasseruntersuchungen gemas Ziffer 3 des
Gebuhrentarifs werden die darin vorgesehenen Gebihren
nebeneinander erhoben, auch wenn diese Untersuchun-
gen in zeitlichem oder sachlichem Zusammenhang ste-
hen.

(4) Haben mehrere Beteiligte eine Abwasseruntersuchung
beantragt oder werden mehrere durch sie unmittelbar be-
gunstigt, ist jeder gebuhrenpflichtig, soweit die Leistung
ihn betrifft.

§11
Falligkeit

Die Geblhren werden mit der Bekanntgabe des Geblhrenbe-
scheides fallig.
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Funfter Abschnitt
Gebuhren flr sonstige Leistungen

§12
Sonstige Leistungen

(1) Das Kommunalunternehmen Stadtentwasserungsbetrie-
be KoIn, A6R erbringt im Bedarfsfall sonstige Leistungen
in geringem Umfang.

(2) Soweit bei der Berechnung von Geblhren Mitarbeiter-
stunden angesetzt werden, sind fir die Arbeiten zu un-
glnstigen / auBergewdhnlichen Zeiten zum jeweiligen Ge-
bUhrensatz die folgenden Zeitzuschlage als von -Hundert-
Séatze vom Stundensatz hinzuzurechnen. Sie betragen je
angefangene Stunde:

Buchst. Zuschlag v. H.
a) Uberstunden 30
b) Nachtarbeit ab 21 Uhr 25
C) Sonntagsarbeit 25
d) Arbeiten an Oster- und Pfingstsonntag 35
e) Feiertagsarbeit 135
f) Arbeiten am 24.12. und am 31.12. 40
9) Arbeiten an Samstagen ab 13 Uhr 20

Beim Zusammentreffen von Zeitzuschldgen nach den
Buchstaben c bis g wird nur der hdchste Zeitzuschlag ge-
zahlt.

Fir die Rufbereitschaft wird eine tagliche Pauschale je
Entgeltgruppe festgesetzt. Die Gebuhr fur eine Rufbereit-
schaft betragt fir die Tage Montag bis Freitag das Zweifa-
che, fur Samstag, Sonntag sowie fiir Feiertage das Vierfa-
che des fiir die Entgeltgruppe maBgeblichen Stundensat-
zes. MaBgebend flr die Bemessung der Pauschale ist der
Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt.

§13
Gebuhrenschuld und Félligkeit

(1) Die Gebihrenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme
der Leistung.

(2) Gebiihrenschuldner ist der Anschlussberechtigte; im Ub-

rigen ist Gebulhrenschuldner, wer die sonstige Leistung

selbst oder durch Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen

ist, beantragt hat.

Mehrere Gebuhrenschuldner sind Gesamtschuldner.

(4) Die Gebiihren werden mit Bekanntgabe des Gebiihrenbe-
scheides féllig.

&

Sechster Abschnitt
Gebuhren fur die Ausstellung von Kanalanschlussscheinen

§14
Leistungen

Das Kommunalunternehmen Stadtentwasserungsbetriebe
Koln, A6R priift auf Antrag oder im Rahmen von Baugeneh-
migungsverfahren bei Neuanschllssen die Anschlussmaéglich-
keiten an das 6ffentliche Kanalnetz, legt die spezifischen An-
schlussbedingungen gemaB der Abwassersatzung fest, erteilt
die Zustimmung zu den Kanalanschlussarbeiten gemaB der
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Abwassersatzung und nimmt den hergestellten Anschluss-
kanal beziiglich Ubereinstimmung mit dem Kanalanschluss-
schein ab.

§15
Gebuhrenschuld und Félligkeit

(1) Gebihrenpflichtig sind alle vom Kommunalunternehmen
Stadtentwasserungsbetriebe Koln, AS6R ausgestellten
Kanalanschlussscheine und Zustimmungen fir Neuan-
schliisse und Wiederverwendungen.

(2) Gebihrenschuldner ist der Anschlussberechtigte; im Ub-
rigen ist Geblhrenschuldner, wer den Kanalanschluss-
schein selbst oder durch Dritte, deren Handeln inm zuzu-
rechnen ist, beantragt hat.

(8) Mehrere Geblhrenschuldner sind Gesamtschuldner.

(4) Die Gebuhren werden mit Bekanntgabe des Gebiihrenbe-
scheides féllig.

Siebter Abschnitt
Schlussvorschriften

§16
Auskunftspflicht

Dieinden §§4, 8, 10, 13 und 15 genannten Geblhrenschuldner
und deren gesetzliche Vertreter oder Bevollméachtigte sind un-
beschadet der in dieser Satzung und in der Abwassersatzung
getroffenen Sonderregelungen verpflichtet, Gber alle fur die
richtige Veranlagung maBgebenden Tatsachen innerhalb einer
angemessenen Frist die erforderlichen Angaben zu machen
und den Beauftragten des Kommunalunternehmens Stadtent-
wasserungsbetriebe Kdln, AGR ungehinderten Zutritt zu den
Grundstlicken und zu allen Anlagenteilen auf den Grundsti-
cken zu gewahren. Die Beauftragten haben sich durch einen
vom Kommunalunternehmen Stadtentwé&sserungsbetriebe
KdlIn, ASR ausgestellten Dienstausweis auszuweisen.

§17
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.
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an die o6ffentliche Abwasseranlage sowie fiir die Entsorgung von Schmutzwassergruben vom 2. Dezember 2015

Gebuhrensatze fur die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Abwasseranlage, fur angefangene m?3
und m? gilt der jeweilige Geblhrensatz anteilig

Euro
1.1 Einleitung von Schmutzwasser einschl. nicht genutztem Grundwasser und sonstigem Wasser
1.1.1 Schmutzwasser je m3 1,58
1.1.2 In Kleinklaranlagen vorgereinigtes Schmutzwasser und in Regenwasserkanéle genehmigte 1,01
eingeleitete Wasser je m3
113 Nicht genutztes Grundwasser und sonstiges Wasser je m3 0,47
1.1.4 Erteilung einer Ausnahmegenehmigung fiir die voriibergehende Einleitungen bis 5 m3 31,62
115 Erteilung einer Ausnahmegenehmigung flr die voriibergehende Einleitungen Gber 5 m2 und unter 71,12
30 mé
1.1.6 Erteilung einer Ausnahmegenehmigung fiir vorlibergehende Einleitungen nach der Abwasser- 47,44
satzung zuzlglich jeweiligem Tarif nach Ziffer 1.1.1, 1.1.2 oder 1.1.3
1.2 Einleitung von Niederschlagswasser je m? angeschlossener Flache und Jahr 1,31
1.3 Einleitung von durch Transportfahrzeuge angeliefertem Schmutzwasser und Schlamm aus Sicker- 18,52
schéchten, Schlammféangen, gewerblichen Schlammbehaltern und Chemietoiletten je m?®
2. Gebuhrensatze fur die Entsorgung von Schmutzwassergruben nach der Schmutzwasser-
grubensatzung
241 Entsorgung von Kleinklaranlagen je m3 37,63
2.2 Entsorgung von Abwasser aus abflusslosen Gruben je m3 32,21
23 Zulage zu 2.1 und 2.2 fur die Notentsorgung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und montags 153,05
bis freitags von 20 Uhr bis 6 Uhr
3. Abwasseruntersuchungsgebihren
3.1 Probenahmen
3.1.1 mit automatischem Probenahmegerat 168,06
zuzlglich Gebuhren nach Ziffer 5.3, je angefangene Std.
zuzlglich Gebuhren je Nutzungstag 20,33
zuzlglich Fahrtkosten nach Ziffer 4.8
3.1.2 von Hand nach Ziffer 5.3, je angefangene Std.
3.2 Probenvorbereitung (besonderer Aufwand)
3.2.1 Zerkleinern, Trocknen von Boéden und Schldmmen siehe Ziffer 5
3.2.2 Siebanalyse siehe Ziffer 5
3.2.3 Eluierbarkeit siehe Ziffer 5
3.2.4 Aufschluss fir Spurenanalyse siehe Ziffer 5
3.3 Physikalische Untersuchungen
3.3.1 Farbe, Tribung, Geruch, Temperatur 13,19
3.3.2 pH-Wert 4,79
3.3.3 Elektrische Leitfahigkeit (konduktometrisch) 8,10
3.3.4 Gesamtrickstand
3.3.4.1 Gesamttrockenrlickstand, Trockenriickstand, je 17,87
3.3.4.2 Gluhverlust 20,46
3.35 Gehalt an ungeldsten Stoffen
3.3.5.1 Absetzbare Stoffe 19,39
3.3.5.2 Abfiltrierbare Stoffe /Trockensubstanz 31,68
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3.3.6 Bestimmung von pH-Wert, Temperatur und elektrischer Leitfahigkeit durch Aufzeichnung mit ei- 132,25
nem automatischem Messgeréat
zuzlglich Gebulhren nach Ziffer 5.3, je angefangene Std.
zuziglich Gebuhren je Nutzungstag 3,62
zuzuglich Fahrtkosten nach Ziffer 4.8
3.3.7 Bestimmung von Geruch durch Aufzeichnung mit einem Gas-Messgerat 39,16
zuzlglich GeblUhren nach Ziffer 5.3, je angefangene Std.
zuzuglich Gebihren je Nutzungstag 1,73
zuzlglich Fahrtkosten nach Ziffer 4.8
3.4 Chemische Untersuchungen
3.4.1 Summen- und Gruppenparameter
3.4.11 AOX, EOX je 73,95
3.4.1.2 BSB, 57,89
3.4.1.3 CSsB 33,21
3.4.1.5 Gesamt-Stickstoff 89,55
3.4.1.6 Kohlenwasserstoffe 80,87
3.4.1.7 Schwerfllichtige lipophile Stoffe 54,39
3.4.1.8 Kjeldahl-Stickstoff 41,19
3.4.1.9 Phenol-Index 46,55
3.4.1.10 Saure- und Basekapazitat je 26,89
3.4.1.11 DOC/TOC, TNb je 27,63
3.4.2 Einzelbestimmungen
3.4.2.1 Anorganisch
3.4.2.11 Aggressive Kohlenséure siehe Ziffer 5
3.4.2.1.2 Ammonium, photometrisch 31,87
3.4.2.1.3 Freies Chlor 33,78
3.4.21.4 Chlor gesamt 31,35
3.4.21.5 Chlordioxid 33,78
3.4.2.1.6 Chlorid 31,35
3.4.21.7 Chromat 42,03
3.4.2.1.8 Cyanid gesamt 70,21
3.4.21.9 Cyanid leicht freisetzbar 70,21
3.4.2.1.10 Fluor gesamt 29,66
3.4.2.1.11 Fluorid 29,66
3.4.2.1.12 Hydrazin 31,87
3.4.2.1.13 | Nitrat-Stickstoff 31,35
3.4.2.1.14 | Nitrit-Stickstoff 34,19
3.4.2.1.15 | Ortho-Phosphat 40,12
3.4.2.1.16 Phosphat gel6st 40,12
3.4.2.1.17 Phosphat gesamt 40,12
3.4.2.1.18 Schwefel gesamt 31,35
3.4.2.1.19 Schwefel wasserldslich 31,35
3.4.2.1.20 | Sulfat 31,35
3.4.2.1.21 Sulfid 30,61
3.4.2.1.22 | Sulfid geldst 30,61
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3.4.2.1.23 Thiocyanat 31,35
3422 Elemente
3.4.2.2.1 Cadmium, Silber, Chrom, Blei, Nickel, Vanadium, Thallium, Zinn, Titan, Molybdan, Barium je 36,69
3.4.2.2.2 Zink, Kupfer, Magnesium, Kalium, Kobalt, Eisen, Mangan, Calcium, Natrium, Aluminium, Eisen 32,56

wasserldslich, Mangan wasserldslich je
3.4.2.2.3 Quecksilber, Arsen, Antimon, je 40,15
34224 Weitere Elemente siehe Ziffer 5
3.4.2.3 Organisch
3.4.2.3.1 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 131,12
3.4.2.3.2 Benzol, Toluol, Xylol (BTX) 70,77
3.4.2.33 Leichtfllichtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW) 66,65
3.4.2.3.4 PCB 130,82
3.4.2.35 Aldehyde 124,67
3.4.2.3.6 PFT 151,03
3.4.2.3.7 Phthalate 93,57
3.4.2.3.8 Organozinnverbindungen 364,24
3.4.2.3.9 LAS 428,51
3.4.2.3.10 Moschusduftstoffe 642,76
3.4.2.3.11 Nonylphenole 98,07
3.4.2.3.12 GC/MS-Analyse quantitativ bis drei Komponenten 99,78
3.4.2.3.13 GC/MS-Analyse quantitativ ab vier bis zehn Komponenten 124,52
3.4.2.3.14 GC/MS-Analyse qualitativ 124,52
3.4.2.4 Sonderuntersuchungen
3.4.2.41 Gaschromatographische Untersuchungen je Einzelstoffkomponente siehe Ziffer 5
3.4.2.4.2 Identifizierung mit Massenspektrometer je Einzelstoffkomponente siehe Ziffer 5
3.5 Biologische Untersuchungen
3.5.1 Mikroskopische Analyse (Mikroskopisches Bild) 41,62
3.5.2 TTC-Test 71,76
3.6 Soweit Untersuchungen nicht in den vorstehenden Geblhrentatbestanden erfasst sind, findet

Ziffer 5 entsprechende Anwendung. Zusatzlich werden die den StEB dabei entstehenden Materi-

alkosten in Rechnung gestellt.
4. Gebulhrensatze fur den Einsatz von Spezialfahrzeugen je angefangene Stunde
41 Kolonnenfahrzeug zuziglich Geblhren nach Ziffer 5. 11,46
4.2 HDS-Fahrzeuge
4.2 HDS-Fahrzeug mit Wasserriickgewinnung zuzuglich Gebuhren nach Ziffer 5. 72,02
422 HDS-Fahrzeug ohne Wasserrlickgewinnung zuziglich GebUhren nach Ziffer 5. 42,56
4.3 Saugfahrzeug zuziglich GeblUhren nach Ziffer 5. 48,06
4.4 Betriebs-LKW zuzliglich Gebihren nach Ziffer 5. 18,69
4.5 Kanalfernauge zuziglich Gebuhren nach Ziffer 5. 23,70
4.6 Betriebs-PKW zuzliglich Gebihren nach Ziffer 5. 3,52
4.7 Notstromaggregat zuztglich Gebihren nach Ziffer 5. 2,20
4.8 Fahrzeug fur Probenehmer je angefangenem Kilometer zuzlglich zu Ziffer 3.1 bis 3.6 und 5. 2,82
5. Personalkosten als Zeitaufwandsgebihr je angefangene Stunde
5.1 Gewerbliche Beschaftigte Technik 36,81
5.2 Gewerbliche Beschaftigte Vermessung 36,35
5.3 Gewerbliche Beschéftigte Probenehmer 37,15
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5.4 Beschaftigte EG6 bis EG7 37,82
5.5 Beschéftigte EG8 bis EG9 46,21
5.6 Beschéftigte EG10 bis EG11 56,57
5.7 Beschaftigte EG12 bis EG13 66,01
5.8 Beschaftigte EG14 bis EG15 124,82
6. Wasserverbrauch (Uber Hydrant) je m?3 1,66
7. Kanalanschlussschein mit Zustimmung und Abnahme 353,59
Dieser Gebuhrentarif ist Bestandteil der Abwassergebihrensatzung vom 2. Dezember 2015

Vorstehende Satzung wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 Gemein-
deordnung flr das Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche

Bestimmungen und Flachennutzungspléne nach Ablauf eines

Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-

den, es sei denn,

a)

b)

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein

0)

d)

der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet

oder

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniber
der Gemeinde vorher geriigt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Koln, den 2. Dezember 2015

Franz-Josef Hoing

Vorsitzender des Verwaltungsrates

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgefihrt,

die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung
oder der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
maB o6ffentlich bekanntgemacht worden,

der Stadtentwésserungsbetriebe Koln,
Anstalt des 6ffentlichen Rechts
Beigeordneter
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Postvertriebsstiick — Entgelt bezahlt
G 2663

Nahere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt KdIn unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ fiir die Ausschiisse und

http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ fur die Bezirke.

Die Sitzungen des Rates der Stadt Kdln, 6ffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.

Redaktionsschluss: Freitag 12 Uhr
Herausgeber: Stadt Kéln - Die Oberbirgermeisterin
Redaktion: Amt fur Presse und Offentlichkeitsarbeit, Laurenzplatz 4, 50667 Koln, Zimmer 2;
Telefon 0221/221-22074, Fax 0221/221-37629, E-Mail: Amtsblatt@Stadt-Koeln.de
Druck: rewi druckhaus, Reiner Winters GmbH, WiesenstraBe 11, 57537 Wissen, Telefon 027 42 /93 23-8, E-Mail: druckhaus@rewi.de, www.rewi.de
Dieses Produkt wurde auf PEFC-zertifizierten Papieren produziert, PEFC/04-31-0829.
Erscheint wochentlich jeweils mittwochs. ISSN 0172-2522, Einzelpreis 1,50 €
Jahresabonnement: 79,50 € einschlieBlich Versand. Abbestellungen sind der Stadtverwaltung Koin
bis zum 30.11. eines jeden Jahres schriftlich mitzuteilen.
Das Abonnement kann nur zum jeweiligen Jahresende gekiindigt werden und muss im Voraus entrichtet werden.
Die evtl. erforderliche Anfertigung von Fotokopien wird entsprechend der Verwaltungsgebihrensatzung in der jeweils gultigen Fassung berechnet.
Das Amtsblatt kann gebUhrenfrei im Birgerbiro, Laurenzplatz 4, 50667 Koln sowie gegen Tagesentgelt von 1,00 € in der
Zentralbibliothek der StadtBibliothek K&ln, Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Kd&ln, eingesehen werden.



	Amtsblatt der Stadt Köln, 46. Jahrgang  G2663, ausgegeben am 16. Dezember 2015, Sondernummer 51
	363 Satzung des Kommunalunternehmens Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt des öffentlichen Rechts über die Erhebung von Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage sowie für die Entsorgung von Schmutzwassergruben – Abwassergebührensatzung (AbwGebS) – vom 2. Dezember 2015 




